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§ 1 Geltungsbereich

Dieser Lageplan ist Bestandteil der Satzung,

ti folgende Grundstücke
Fl.Nr. 209, 210 und Teilfläche aus Fi.Nr. 787

der Gemarkung Bichl;

§ 2 Besonderes Vorkaufsrecht

(1) Die Gemeinde Bichi beabsichtigt, im Satzungsgebiet die in der Bearündi inn
atzung aufgefuhrten städtebaulichen Maßnahmen durchzuführen Im^Sa't
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Die Mitteilung des Verkäufers wird durch die Mitteilung des Käufers ersetzt.

§3 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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